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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.11.1986

Index

62 Arbeitsmarktverwaltung

68/02 Sonstiges Sozialrecht

Norm

IESG §1 Abs3 Z2 litc;

Rechtssatz

Mit den in § 1 Abs 3 Z 2 lit c IESG genannten Ansprüchen sind Ansprüche aus einem Arbeitsverhältnis mit einem

Arbeitgeber gemeint, hinsichtlich dessen der Insolvenztatbestand eingetreten ist, an den der Antrag auf Insolvenz-

Ausfallgeld anknüpft.
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